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BETREFF  Umsatzsteuer; 
  Beleg- und Buchnachweispflichten bei der Steuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen und 

für innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1, § 6, § 6a UStG);  
Änderungen der §§ 9 bis 11, 13, 17, 17a, 17b und 17c UStDV durch die Zweite 
Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen 

BEZUG  TOP 5 der Sitzung USt V/11 

GZ  IV D 3 - S 7141/11/10003 
DOK  2011/0995084 

 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Durch die „Zweite Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen“ vom 2. Dezember 

2011 (BGBl. I S. 2416) wurden die §§ 9 bis 11, 13, 17, 17a, 17b und 17c UStDV mit Wir-

kung vom 1. Januar 2012 geändert. Mit diesen Änderungen wurden die Beleg- und Buch-

nachweispflichten für Ausfuhrlieferungen an die seit 01.07.2009 bestehende EU-einheitliche 

Pflicht zur Teilnahme am elektronischen Ausfuhrverfahren (Artikel 787 ZK-DVO, sog. Ver-

fahren „ATLAS-Ausfuhr“) angepasst. Außerdem wurden für die Steuerbefreiung inner-

gemeinschaftlicher Lieferungen neue Nachweisregelungen geschaffen.  

 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 

Länder gilt Folgendes:  

 

Für bis zum 31. März 2012 ausgeführte Ausfuhrlieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. a, § 6 UStG) 

und für bis zum 31. März 2012 ausgeführte innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 

Buchst. b, § 6a UStG) wird es nicht beanstandet, wenn der beleg- und buchmäßige Nachweis 

der Voraussetzungen der Steuerbefreiung noch auf Grundlage der bis zum 31. Dezember 2011 

geltenden Rechtslage geführt wird. 
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Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und steht ab sofort für eine 

Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen 

(http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Wirtschaft und Verwaltung - 

Steuern - Veröffentlichungen zu Steuerarten - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer-Anwendungs-

erlass zum Herunterladen bereit. 

 

Im Auftrag 

 

http://www.bundesfinanzministerium.de/

